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 Veröffentlicht am 27.06.2000

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §6 Z1;

Rechtssatz

Der VwGH vermag nicht zu erkennen, warum einem Büroraum in einer privat genutzten Wohnungseinheit im

betrieblichen Gesamtzusammenhang kein Wert zukommen sollte.
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